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II~ 1t"1f1.;f der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIl!. Gesetzgebun3spe;:iode 

REPUBliK ÖSTERREICH 

DER BUNDESMINISTER FOR INNERES 

:249.12 / A. B. 
zu !l-f9~ jJ. 

.. 3 1. JULI 1975 Pras. am ................ --_. 

Anfragebeantwortu..'>lg 

Zu der von den Abgeordneten Dr. SCR.INZI.und Genossen 

in der Sitzung des Nationall"ates vom 1.7. 1975 an mi.eh 

gerichteten Anfrage Nr. 2197J.J-NR/1975, betreffend 
Veranstaltungen der in Österreich lebenden Kroaten -
Maßnar.u:nen der Sicherhei tsd1rektion, beehre ich mich· 
mitzuteilen: 
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Zu Frage 1: 

Einschränkende Maßnahmen wurden von der Sicherheits­
direktion für das Bmldesland Kärnten gegen die von 
kroatischen Emigranten in Loibach vera~stalteten 
"Muttertags- und Totengedenkfeiern", die an die im 

Jahre 1945 erfolgte Übergabe von Angehörigen der ehe­
maligen kroatischen Armee an die Truppen von Marscha.ll 
Tito erinnern sollen, erlassen. 

Zu Frage 2:.. . 

Die ej.nschränkenden behördlichen ~1a.ßnahmen "'/aren deshalb 
notwendig geworden, weil diese 'Feiern 'Vor allem yon 
nicht in österreich lebenden aktiven kroatischen lillli-
granten zu politischen Manifestationen gegen Jugosla-wien 
und dessen Regierung benützt 'Ij'lOrden sind. Es ha.."1delte 

sich also letztlich um keine l-luttertagsfeiern oder Toten-~ 
ehrungen in der herkömmlichen Art, sondern um politische 
Demonstrationen,~lOch dazu in l.mmi ttelbarer Nähe der 
Staatsgrenze zu J·ugoslawien. 

Aus diesem Grund sah sich die Sicherheitsdirektion, für 
das Bundesland Kärnten veranIaßt, die Veranstalter darauf 
aufmerksam zu machen, daß jede tiber den R.abmen einer. 
kirchlichen lt"eier hinausgehende Akti.vi tät unterbunden 
werde. 

Darüber hinaus wurden die österreichischen Vertretungs~ 
behörden angewiesen, bestimmten, der kroa-tischen Emigration 
zuzurechnenden Personen in Hinlrtmft keine Sichtv8r'Iuerke 
zu erteilen oder diese Personen gegebenenfalls von der 
Einreise in das Bundesgebiet auszuschließen. Schli.eßlich 
waren die Exekl.lti vorgane angewiesen, im Veranstal tu.Ylgs­
raum verstärkt in Erscheinung zu treten, um bereits durch 
diePrasenz die behördliche Absicht zu doblmentieren, 

./ . 
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jeden Versuch der Emigranten, die kirchliche Feier 
allenfalls zu einer politischen Demonstration umzu­
funktionieren, zu verhindern. 

Zu·. Frage 3: 

Eine Beschränkung der Versammlungs- und Redefreiheit 
der in Österreich lebenden kroatischen Emigranten 
'If{urde nie verfügt, sofern die relevanten gesetzlichen 
Bestimmungen eingehalten wurden. Dies gilt selbst­
verständlich auch für künftige ,Ve ra'l1.s tal tungen d:teser 

Personengruppe. 

28. Juli 1975 

fr«~jJi[( 
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